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Zahl (Bitte bei Antwortschreiben anführen) 
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Betreff 

Einstellung der Förderung von Photovoltaikanlagen mit 31.12.2025 
  
  
 
 
 

Amtsbericht 
 
Seit dem Jahr 2012 wurde die Errichtung von Photovoltaikanlagen von Privatpersonen und 
Firmen durch die Stadtgemeinde Salzburg gefördert. Zu Beginn der Förderung parallel mit 
der Förderung von Solaranlagen, später als Ersatz derselben. 
 

Nach mehreren Weiterentwicklungen der Förderungsstruktur und Anpassungen der 
Fördersummen an aktuelle politische Gegebenheiten, wurde mit Beschluss des 
Gemeinderates vom 14.11.2023 die aktuell gültige Richtlinie zur Förderung von 
Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet von Salzburg festgelegt. Teil dieser Richtlinie ist die 
Einbeziehung der Bundesförderung und der Förderung durch das Land Salzburg in die 
Berechnung der Fördersummenhöhe, sowie der Ausschlussgrund, der Förderung durch die 
Stadt Salzburg bei Erhalt der Wohnbauförderung des Landes Salzburg. 
 
Da nach der Nationalratssitzung am 29.09.2024 die Förderungen für Photovoltaikanlagen 
durch die Bundesregierung ersatzlos gestrichen wurde (Wegfall der Umsatzsteuer) und auch 
die Energieförderung des Landes Salzburg mit 31.12.2025 eingestellt werden soll, verbleibt 
einzig die Förderung der Stadt Salzburg in maximaler Summenhöhe (€ 750,00) für 
Neuerrichtungen von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Salzburg. 
 
Bei einer durchschnittlichen Investitionssumme für Neuerrichtungen von Photovoltaikanlagen 

von ca. € 24.000,00 ist eine maximale Förderung von € 750,00 ein geringer Anreiz. 
Die Förderung der Stadt Salzburg beläuft sich bei diesem Rechenbeispiel auf 3,125%. 
 
Nach Rücksprache mit dem Ressort Bürgermeister Bernhard Auinger vom 11.11.2025 und 
dem Budgetbeschluss des Senates der Stadt Salzburg vom 10.11.2025 werden die VAST 
1.52900.778100.5 Photovoltaikanlagenförderung für Private und die VAST 1.52900.775000.5 
Photovoltaikanlagen für Firmen im Wirtschaftsjahr 2026 nicht bedeckt. 
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Amtsvorschlag 
 
Der Gemeinderat der Stadt Salzburg möge beschließen, die Richtlinie zur Förderung von 
Photovoltaikanlagen für Private und Photovoltaikanlagen für Firmen bereits mit dem 
31.12.2025 ersatzlos auslaufen zu lassen. 
 
 
Der Sachbearbeiter: 
Peter Ottmann, BA MA 
 

 
Der Magistratsdirektor: 
Dr. Maximilian Tischler 
 
Elektronisch gefertigt 

 
 
Gesehen: 
Der Bürgermeister: 
Bernhard Auinger 
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